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◆ Bebauungsplan Nr. 8164 für das Gebiet

 zwischen Waldschmidt-, Schießstätt- und

Hanfelder Straße, Gemarkung Starnberg

Ortsübliche Bekanntmachung des

Satzungsbeschlusses

Der Bau- und Umweltausschuss hat am 02.07.2009
den Bebauungsplan in der Fassung vom 02.07.2009
als Satzung beschlossen, was hiermit ortsüblich
bekannt gemacht wird.
Der Bebauungsplan mit Begründung und Erklärung
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behör -
denbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksich-
tigt wurden sowie aus welchen Gründen der
Bebauungsplan nach Abwägung mit den geprüften,
in Betracht kommenden anderweitigen Planungs -
möglichkeiten gewählt wurde, wird während der
allgemeinen Sprechzeiten im Rathaus Starnberg,

Vogelanger 2, Zimmer 311, zu jedermanns Ein -
sicht bereitgehalten; über den Inhalt wird auf
Verlangen Auskunft gegeben.
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekannt ma -
chung in Kraft.
Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches werden
eine beachtliche Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften, eine beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Bebau ungs -
plans und des Flächennutzungsplans sowie beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs beim Zu -
standekommen eines Bebauungsplans unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb von 1 Jahr seit Be -
kanntmachung des Bebauungsplans schriftlich
gegenüber der Stadt Starnberg unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes
geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2
sowie des Abs. 4 des Baugesetzbuches über die
Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen
durch Antrag an die Stadt Starnberg sowie auf das
mögliche Erlöschen dieser Entschädigungs an sprü -
che, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von
3 Jahren gestellt wird, wird hingewiesen.

Starnberg, 26.08.2009
Stadt Starnberg – L. Jägerhuber, Zweiter Bürgermeister

Der Ausländerbeirat im Landkreis Starnberg hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, alle ausländischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger im Landkreis bei
ihren Anliegen mit Rat und Tat zu unterstützen.
Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich gerne
jederzeit an den Beirat wenden. 
Zudem findet an jedem ersten Donnerstag im
Monat eine Sprechstunde statt.
Nächster Termin: 
Donnerstag, 3. September 2009
14 bis 17 Uhr  
Zimmer 148 a
Telefon 08151 148-322
www.auslaenderbeirat-
starnberg.de
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2  
82319 Starnberg

Ausländerbeirat
Landkreis Starnberg
Sprechstunde

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

◆ Einbeziehungssatzung Nr. 7907 für einen

Teil des Grundstücks Fl.Nr. 63/2, Gemarkung

Perchting, gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 des

Baugesetzbuches

Ortsübliche Bekanntmachung des

Satzungsbeschlusses

Der Bau- und Umweltausschuss hat am 23.07.2009
die Einbeziehungssatzung in der Fassung vom
23.07.2009 als Satzung beschlossen, was hiermit
ortsüblich bekannt gemacht wird.
Die Einbeziehungssatzung mit Begründung wird
während der allgemeinen Sprechzeiten im Rat -

haus Starnberg, Vogelanger 2, Zimmer 311, zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Die Einbeziehungssatzung tritt mit dieser
Bekanntmachung in Kraft.
Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches wer-
den eine beachtliche Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften, eine beachtliche Ver let -
zung der Vorschriften über das Verhältnis der Ein -
be zie hungs satzung und des Flächen nut zungs -
plans sowie beachtliche Mängel des Abwägungs -
vorgangs beim Zustande kom men einer Ein -
beziehungssatzung un beachtlich, wenn sie nicht
innerhalb von 1 Jahr seit Bekanntmachung der
Einbeziehungssatzung schriftlich gegenüber der
Stadt Starnberg unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend
gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und
2 sowie des Abs. 4 des Baugesetzbuches über
die Geltendmachung von Entschädigungs an -
sprüchen durch Antrag an die Stadt Starnberg
sowie auf das mögliche Erlöschen dieser Ent -
schädigungs an sprü che, wenn der Antrag nicht
innerhalb der Frist von 3 Jahren gestellt wird,
wird hingewiesen.

Starnberg, 26.08.2009
Stadt Starnberg – L. Jägerhuber, Zweiter Bürgermeister

Impressum:

Herausgeber: Landratsamt Starnberg
Strandbadstr. 2 • 82319 Starnberg
www.landkreis-starnberg.de
Verantwortlich: Landrat Karl Roth
Redaktion: Stefan Diebl
Satz: Druckerei Jägerhuber, Starnberg
Das Amtsblatt ist als Newsletter
über unsere Internetseite beziehbar.

Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Bayern e. V. 

Angebot zur telefonischen und persönlichen
Beratung im Landratsamt Starnberg: 
• Heizungsanlagen in Alt- und Neubauten 
• Warmwasserbereitung • baulicher Wärmeschutz
• Solartechnik • Feuchtigkeit und Schimmel 
• Energiesparverordnung • viele weitere Themen

Die Energieberatung findet einmal im Monat statt.
Nächster Termin: Donnerstag, 3. Sept. 2009
14 bis 14.45 Uhr: telefonische Beratung
14.45 bis 18 Uhr: persönliche Beratung
Termine unter Telefon 08151 148 -509
www.lk-starnberg.de /energieberatung

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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▼ Einbeziehungssatzung Nr. 7907 für einen Teil
des Grundstücks Fl.Nr. 63/2, Gemarkung
Perchting, gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 des
Baugesetzbuches

▼ Bebauungsplan Nr. 8164 für das Gebiet
 zwischen Waldschmidt-, Schießstätt- und
Hanfelder Straße, Gemarkung Starnberg
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